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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 2 BvR 498/17 -

In dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

des Herrn Sch…,

gegen die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten durch die
Bundesversammlung am 12. Februar 2017

und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

und Antrag auf Richterablehnung

hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Richter Huber

und die Richterinnen Kessal-Wulf,

König

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntma-
chung
vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 14. März 2017 einstimmig beschlossen:

Das Ablehnungsgesuch gegen die Richterinnen Kessal-Wulf und Kö-
nig und den Richter Huber wird als unzulässig verworfen.

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenom-
men.

Damit erledigt sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung.

G r ü n d e :

1. Das Ablehnungsgesuch ist offensichtlich unzulässig. Es enthält lediglich Ausfüh-
rungen, die zur Begründung der Besorgnis der Befangenheit gänzlich ungeeignet
sind. Angesichts der - dem Antragsteller offenbar bekannten - verfassungsgerichtli-
chen Rechtsprechung zur Ausgestaltung der Bundespräsidentenwahl war die völlige
Aussichtslosigkeit des vorangegangenen Antrages auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung offensichtlich. Ein offensichtlich aussichtsloser Antrag ist jedoch auch im
Verfahren über den Erlass einer einstweiligen Anordnung objektiv nicht eilbedürftig.
Seine Ablehnung durch die Kammer im Verfassungsbeschwerdeverfahren ist ent-
sprechend § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG auch nicht weiter begründungsbedürftig. Bei
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offensichtlicher Unzulässigkeit bedarf es keiner dienstlichen Stellungnahme der ab-
gelehnten Richter. Diese sind auch von der Entscheidung über das offensichtlich un-
zulässige Ablehnungsgesuch nicht ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 131, 239 <252 f.>;
BVerfGK 8, 59 <60>).

2. Trotz der Bezeichnung als Wahlprüfungsbeschwerde ist die Eingabe als Verfas-
sungsbeschwerde auszulegen, da eine Wahlprüfungsbeschwerde nach Art. 41 GG
sich nur gegen einen im Wahlprüfungsverfahren ergangenen Beschluss des Bundes-
tages richten kann (vgl. BVerfGE 2, 300 <305 f.>).

3. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen, weil sie un-
zulässig ist. Damit erledigt sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung.

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgese-
hen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Huber Kessal-Wulf König
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